
Schulinterne Richtlinien zur BEURTEILUNG des VERHALTENS 

 

1.  Verhaltensweisen, die zu der Verhaltensnote „Zufriedenstellend“ führen: 

 wiederholtes Stören des Unterrichts (etwa durch Schwätzen, Herausschreien, 

Lärmen, Handygeräusche,…) 

 unentschuldigtes Fernbleiben oder Verlassen von Schulveranstaltungen/des 

Unterrichts 

 unentschuldigte Fehlstunden (unter 10 unentschuldigte Fehlstunden pro Semester) 

 respektloser Umgang mit Mitschüler/innen (Verwenden von abfälligen oder 

unflätigen Bemerkungen, Raufereien u. Ä.) 

 Respektlosigkeit gegenüber Lehrer/innen und Hauspersonal (Ignorieren/ 

Nichtbefolgen von Anordnungen, Anlügen u. Ä.) 

 wiederholtes Zuspätkommen in den Unterricht 

 

2. Verhaltensweisen, die zu der Verhaltensnote „Wenig zufriedenstellend“ führen: 

 mehrmaliger Verstoß gegen einen der obigen Punkte 

 Nichteinhaltung der Schulordnung trotz mehrmaliger Verwarnungen (Handy, 

Rauchen, etc.) 

 Fälschung einer Unterschrift  

 regelmäßiges Zuspätkommen in den Unterricht 

 unentschuldigte Fehlstunden (mehr als 10 unentschuldigte Fehlstunden pro 

Semester) 

 mehrmalige Respektlosigkeit gegenüber Mitschüler/innen (Verwenden von abfälligen 

oder unflätigen Bemerkungen, Raufereien u. Ä.) 

 Respektlosigkeit gegenüber Lehrer/innen und Hauspersonal (Beschimpfung, 

Beleidigung) 

 mehrmaliges Nichtbefolgen von Anordnungen  

 mutwilliges Beschmutzen und Beschädigen von Schuleigentum 

 



3. Verhaltensweisen, die zu der Verhaltensnote „ Nicht  zufriedenstellend“ führen: 

 mehr als 40 unentschuldigte Fehlstunden pro Semester 

 mehrmalige Respektlosigkeit gegenüber Lehrer/innen und Hauspersonal 

(Beschimpfung, Beleidigung) 

 mehrmalige Fälschung von Unterschriften  

 mutwilliges Zerstören von Schuleigentum 

 Diebstahl 

 Gewaltanwendung gegenüber Mitschüler/innen oder Lehrer/innen 

(Körperverletzung) 

 Alkohol- und/oder Drogenkonsum in der Schule, am Schulgelände oder während 

einer Schulveranstaltung 

 Mitnahme von Waffen in die Schule bzw. zu Schulveranstaltungen(dazu zählen auch 

„Softguns“)  

 Gefährdung der Sittlichkeit, unzüchtige Handlungen 

 Brandstiftung 
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